LÖSUNGEN
Zuständigkeiten


1) Frau Jung, wohnhaft in Berlin-Lichtenberg, war früher als Bäckerin selbstständig. Sie hat 12 Gläubiger, keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen und möchte nun Insolvenz anmelden.

· AG Lichtenberg
· Früher selbstständige Tätigkeit, keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen und Vermögensverhältnisse sind überschaubar (12 Gläubiger) = Verbraucherinsolvenzverfahren  § 304 InsO
· § 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = Verbraucherinsolvenzverfahren bei AG des allg. Gerichtsstandes oder Mittelpunkt der wirtschaftl. Tätigkeit =AG Lichtenberg


2) Herr Meier aus Berlin-Neukölln ist Geschäftsführer der Meier GmbH (Geschäftsanschrift: Klosterstraße 12, 13581 Berlin-Spandau) und möchte für seine Firma Insolvenz anmelden.

· AG Charlottenburg
· Juristische Person = Regelinsolvenzverfahren
· § 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = Sitz der jur. Person = AG CH


3) Die BKK möchte gegen Frau Krause (selbstständig tätig), wohnhaft in Berlin-Pankow ein Insolvenzverfahren eröffnen.

· AG Charlottenburg
· Selbstständig tätig und Fremdantrag = Regelinsolvenzverfahren
· § 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = AG CH


4) Frau Klein, wohnhaft Berlin-Schöneberg, ist nicht selbstständig tätig und kann viele ihrer Rechnungen (25 Gläubiger) nicht mehr zahlen und möchte einen Insolvenzantrag stellen. 

· AG Schöneberg
· keine selbstständige Tätigkeit = Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 InsO 
· § 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = Allgemeiner Gerichtsstand (§ 13 ZPO, § 7 BGB) = AG Schöneberg





5) Herr Müller, wohnhaft in Berlin-Spandau, war früher als Malermeister selbstständig. Er hat 35 Gläubiger, keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen und möchte Insolvenz anmelden.

· AG Charlottenburg
· Früher selbstständige Tätigkeit, keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen aber Vermögensverhältnisse sind nicht überschaubar (35 Gläubiger) = kein Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 InsO  Regelinsolvenzverfahren
· § 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = Regelinsolvenzverfahren beim AG CH


6) Frau Klein wohnt in Berlin-Kreuzberg und ist als Immobilienmaklerin selbstständig. Sie hat 8 Gläubiger und möchte nun Insolvenz anmelden.

· AG Charlottenburg
· selbstständige Tätigkeit = kein Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 InsO  Regelinsolvenzverfahren
· § 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = Regelinsolvenzverfahren beim AG CH


7) Das Finanzamt möchte gegen Herrn Laus (nicht selbstständig tätig), wohnhaft in Berlin-Mitte ein Insolvenzverfahren eröffnen.

· AG Charlottenburg
· Nicht selbstständig tätig aber Fremdantrag = Regelinsolvenzverfahren
· § 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = AG CH


8) Herr Klein, wohnhaft in Berlin-Wedding, war früher als Mechaniker selbstständig. Er hat 7 Gläubiger und eine Forderung aus Arbeitsverhältnissen. Nun möchte er Insolvenz anmelden.

· AG Charlottenburg
· Früher selbstständige Tätigkeit, Vermögensverhältnisse sind überschaubar (7 Gläubiger) aber eine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen = kein Verbraucherinsolvenzverfahren nach § 304 InsO  Regelinsolvenzverfahren
· [bookmark: _GoBack]§ 2 InsO, § 3 InsO i.V.m. § 8 ZuwV = Regelinsolvenzverfahren beim AG CH

